
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/11/4 2Ob148/80,
2Ob236/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1980

Norm

ZPO §502 Abs3 Db

Rechtssatz

Ergeht im Berufungsverfahren ein einheitliches Urteil, das in seiner Gesamtheit kein voll bestätigendes Urteil im Sinne

des § 502 Abs 3 ZPO ist, so steht beiden Teilen unabhängig von ihrem jeweiligen Erfolg im Berufungsverfahren die

Revision hinsichtlich des gesamten streitverfangenen Betrages offen.

Entscheidungstexte
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